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Über die Wiedergabe des BV 

In dem beigefügten, zur Veröffentlichung bestimmten verkürzten Jahresabschluss – bestehend aus 
Bilanz und GuV – sind nicht sämtliche Informationen und Bestandteile des vollständigen und unge-
kürzten Jahresabschlusses enthalten. Zu dem vollständigen Jahresabschluss wurde folgender Be-
stätigungsvermerk erteilt: 

 

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Dienste in Übersee gemeinnützige GmbH, Berlin 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Jahresabschluss der Dienste in Übersee gemeinnützige GmbH, Berlin, – bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel-
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  entspricht der 
beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertrags-
lage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-
gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grunds-
ätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ 
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab-
hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschrif-
ten und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-
rungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten – falschen Darstellungen ist.  
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss bein-
haltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus  

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – 
falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion 
auf diese Risiken durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme 
der Gesellschaft abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestell-
ten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-
sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fä-
higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Be-
stätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh-
ren kann. 



- 3 - 

  
 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Berlin, 30. August 2019 

Mazars GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

Ingo Fehlberg Michael Proksch 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

f.koepf
Stempel

f.koepf
Stempel
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Dienste in Übersee gemeinnützige GmbH 

Berlin 
Bilanz zum 31. Dezember 2018 

A K T I V A 31.12.2018 31.12.2017
€ €

A.

I.

1. Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen 1.080,00 6.957,93

2. Forderungen gegen Gesellschafter 5.666.113,26 0,00
3. Forderungen auf Grund von 

Projektmittelbewilligungen 6.465.865,70 15.900.731,84
4. Sonstige Vermögensgegenstände 271.917,79 121.095,02

12.404.976,75 16.028.784,79
II.

3.605.328,44 4.565.377,70

16.010.305,19 20.594.162,49

B. 644,70 248,76

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, 

Guthaben bei Kreditinstituten und 

Schecks

Rechnungsabgrenzungsposten

Forderungen und sonstige 

Vermögensgegenstände

Umlaufvermögen

P A S S I V A 31.12.2018 31.12.2017
€ €

A.

I. 50.000,00 50.000,00
II.

1. Andere Gewinnrücklagen 5.578,81 5.578,81
5.578,81 5.578,81

III. 30.800,61 44.002,99
IV. 18.815,08 -13.202,38

105.194,50 86.379,42
B.

1. 9.330,00 16.000,00
9.330,00 16.000,00

C.

1.
46.604,54 15.791,29

2.
6.244.700,57 5.510.249,49

3.
6.030.655,62 12.417.394,01

4.
2.528.823,75 2.528.823,75

5. 1.045.640,91 19.773,29
15.896.425,39 20.492.031,83

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Sonstige Rückstellungen

Verbindlichkeiten aus bewilligten Mitteln für 
Personalvermittlungen

Verbindlichkeiten gegenüber 
Gesellschaftern

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen

Verbindlichkeiten aus 
Projektvorfinanzierung

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Gewinnrücklagen

Gewinnvortrag

Jahresüberschuss / -fehlbetrag

 

16.010.949,89 20.594.411,25 16.010.949,89 20.594.411,25  
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Dienste in Übersee gemeinnützige GmbH 
Berlin 

Gewinn- und Verlustrechnung 
für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 

2018 2017
€ € €

1. 11.169.192,37 419.673,48
2. 350.000,00 0,00
3. 56.084,26 3.422,00
4.

546.890,66 0,00

12.122.167,29 423.095,48
5.

a) Aufwendungen für bezogene Leistungen -11.774.054,44 -396.748,92
6. -329.305,10 -39.554,77

18.807,75 -13.208,21
7. 0,00 5,83
8. 7,33 0,00

9.
18.815,08 -13.202,38

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Umsatzerlöse

Zuführung zu noch nicht verbrauchten Mitteln / 
Verbrauch von Mitteln aus Vorjahren

Materialaufwand

Betriebskostenzuschüsse
Sonstige betriebliche Erträge

Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss 

(Vj. Jahresfehlbetrag)

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

 

 


